
8. Änderung des RVG 
durch das „Gesetz über die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen in der 
Justiz“ (Justizkommunikationsgesetz – JKomG) vom 22.03.2005, 
BGBl. 2005 I, 837 (856), Ausgabe Nr. 16 vom 29.03.2005 

 
 

Artikel 14: Änderung kostenrechtlicher Vorschriften 
 

(1) Änderungen im GKG 
 
(2) Änderungen in der KostO 
 
(3) Änderungen im GVKostG 
 
(4) Änderungen der JVwKostO 
 
(5) Änderungen im JVEG 
 
(6) Das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 788), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Abs. 10 des Gesetzes vom 26. Januar 2005 (BGBl. I S. 162), wird 
wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 12a die Angabe „§ 12b Elektronische 

Akte, elektronisches Dokument“ eingefügt. 
 
2. § 11 Abs. 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: „§ 129a der Zivilprozessordnung gilt 

entsprechend.“ 
 
3. Nach § 12a wird folgender § 12b eingefügt: 
 
 „§ 12b Elektronische Akte, elektronisches Dokument 

 
(1) Die Vorschriften über die elektronische Akte und das gerichtliche elektronische 
Dokument für das Verfahren, in dem der Rechtsanwalt die Vergütung erhält, sind 
anzuwenden. Im Fall der Beratungshilfe sind die entsprechenden Vorschriften der 
Zivilprozessordnung anzuwenden. 
 
(2) Soweit für Anträge und Erklärungen in dem Verfahren, in dem der Rechtsanwalt die 
Vergütung erhält, die Aufzeichnung als elektronisches Dokument genügt, genügt diese Form 
auch für Anträge und Erklärungen nach diesem Gesetz. Dasselbe gilt im Fall der 
Beratungshilfe, soweit nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung die Aufzeichnung als 
elektronisches Dokument genügt. Die verantwortende Person soll das Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen. Ist ein 
übermitteltes elektronisches Dokument für das Gericht zur Bearbeitung nicht geeignet, ist 
dies dem Absender unter Angabe der geltenden technischen Rahmenbedingungen 
unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) Ein elektronisches Dokument ist eingereicht, sobald die für den Empfang bestimmte 
Einrichtung des Gerichts es aufgezeichnet hat.“ 

 
4. In § 33 Abs. 7 Satz 1 werden die Wörter „die §§ 129a und 130a der Zivilprozessordnung 

gelten entsprechend“ durch die Wörter „§ 129a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend“ 
ersetzt. 
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4a. § 56 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
 „Im Verfahren über die Erinnerung gilt § 33 Abs. 4 Satz 1, Abs. 7 und 8 und im Verfahren 

über die Beschwerde gegen die Entscheidung über die Erinnerung § 33 Abs. 3 bis 8 
entsprechend.“ 

 
5. Nummer 7000 der Anlage 1 (Vergütungsverzeichnis) wird wie folgt gefasst: 

 
Nr. Auslagentatbestand Höhe 

„7000 Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten : 
1.   für Ablichtungen und Ausdrucke  
a)  aus Behörden- und Gerichtsakten, soweit deren Herstellung zur 

sachgemäßen Bearbeitung der Rechtssache geboten war, 
 
b)  zur Zustellung der Mitteilung an Gegner oder Beteiligte und 

Verfahrensbevollmächtigte auf Grund einer Rechtsvorschrift 
oder nach Aufforderung durch das Gericht, die Behörde oder die 
sonstige das Verfahren führende Stelle, soweit hierfür mehr als 
100 Seiten zu fertigen waren, 

 
c)  zur notwendigen Unterrichtung des Auftraggebers, soweit hierfür 

mehr als 100 Seiten zu fertigen waren,  
 
d)  in sonstigen Fällen nur, wenn sie im Einverständnis mit dem 

Auftraggeber zusätzlich, auch zur Unterrichtung Dritter, 
angefertigt worden sind: 

 
      für die ersten 50 abzurechnenden Seiten je Seite ...................... 
      für jede weitere Seite ................................................................. 
 
2.  für die Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien 

anstelle der in Nummer 1 Buchstabe d genannten Ablichtungen 
und Ausdrucke: 

 
      je Datei ....................................................................................... 
 
Die Höhe der Dokumentenpauschale nach Nummer 1 ist in 
derselben Angelegenheit und in gerichtlichen Verfahren in 
demselben Rechtszug einheitlich zu berechnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,50 € 
0,15 € 

 
 
 
 
 

2,50 €.“ 

 
 
 
Artikel 16: Inkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in 

Kraft. 
 
(2) Artikel 11 tritt am ersten Tag des 13. auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in 

Kraft.  
 
 
Bearbeiter: Rechtsanwalt Udo Henke, DAV Berlin 
Stand: 27.04.2005 
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